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L ü f t u n g s t e c h n i k

LEITLINIE
FÜR KLEINSTBETRIEBE DES GASTGEWERBES

MIT GERI NGEM SPEISENANGEBOT
(z.B. Frühstückspension, Buffet , Würstelstand, Kebabstand)

UND VERGLEICHBARE NICHT GEWERBLICHE EINRICHTUNGEN
(z.B. Buschenschank, Pr ivatzim merverm ietung)

1 . Räu m e u n d Ger ät e

1.1. Räum e, in denen Lebensm it tel gelagert , bearbeitet , verarbeitet und zubereitet werden,
m üssen sauber und in Stand gehalten werden.

1.2. Arbeit sflächen, Wände im Arbeit sbereich und Fußböden bestehen aus abwaschbarem und
desinfizierbarem Material.

1.3. Es ist vorzusehen, dass sich Lebensmit tel nicht gegenseit ig hygienisch nachteilig
beeinflussen können. Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung und Lagerung von rohem
Fleisch, rohem Geflügel, rohem Fisch sowie ungewaschenem rohem Gemüse und rohen Eiern.
Wenn diese Lebensm it tel am selben Arbeit splatz verarbeitet werden, m uss eine st renge
zeit liche Trennung vorgenomm en werden. Arbeit splätze und Geräte müssen nach jeder
Verarbeitung der genannten Lebensmit tel gründlich gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert
werden. Dies gilt selbstverständlich nicht für die gem einsam e Verarbeitung zu einer Speise.

1.4. Es sind Handwaschbecken entsprechend dem Arbeit sablauf in ausreichender Zahl
(zumindest eines) vorzusehen, die nach Möglichkeit m it Arm aturen auszustat ten sind, die nicht
m it der Hand zu betät igen sind (z.B. Annäherungsschaltung, Fuß- oder Kniebedienung,
Armhebel) . Bei Neu- oder Um bauten sind die Waschbecken jedenfalls m it solchen Arm aturen
auszustat ten.
Für Betr iebsstät ten, die dem Abschnit t I I I des Anhanges der Lebensmit telhygieneverordnung
(ortsveränderliche oder nicht ständige Bet riebsstät ten, vorrangig als private Wohngebäude
benutzte Bet r iebsstät ten, gelegent lich als Gaststät ten genutzte Bet riebsstät ten) , unter liegen,
m üssen solche Handwaschbecken zum indest in unm it telbarer Nähe zur Verfügung stehen. Es
werden Warm wasser sowie Seifenspender (Flüssigseife und Desinfekt ionsmit tel) und geeignete
Einm alhandtücher angeboten. Erforderlichenfalls sind für die Aufnahm e gebrauchter
Papierhandtücher Behälter m it Einwegkunststoff-  oder Papiersäcken vorzusehen, um beim
Ent leeren ein Anfassen der gebrauchten Handtücher zu verm eiden.

1.5. Es m üssen geeignete Einrichtungen zum Reinigen von Lebensm it teln und Arbeit sgeräten
m it Warm-  und Kaltwasserzufuhr vorhanden sein.

1.6. Alle Gegenstände, Geräte und Geschirre, die mit Lebensmit teln in Berührung kom m en,
m üssen rein gehalten und gegebenenfalls desinfiziert werden können.

Für die Reinigung des Geschirres sind Spülm aschinen mit Heißwasser und Reinigungsm it teln
oder eine andere -  aus hygienischer Sicht gleichwert ige -  Möglichkeit zur Reinigung und
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Desinfekt ion vorzusehen. Können die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, dürfen nur
einm alig benützbare Wegwerfgeschirre, -becher und -bestecke verwendet werden.

1.7. Transportm it tel oder Behälter zur Beförderung von Lebensm it teln m üssen sauber und in
Stand gehalten werden. Sie m üssen so gebaut sein, dass eine angem essene Reinigung und
allfällige Desinfekt ion m öglich ist .

1.8. I n Produkt ions- und Lagerräum en befinden sich keine Tiere, Topfpflanzen und
Schnit tblum en.

2 . Rein ig u n g u n d Desin f ek t ion v on Räu m en u n d Ger ät en

2.1. Räum e und deren Einrichtungen [ Arbeit sflächen, Kühlschränke, Regale und Schubladen
( innen und außen) , Fußböden, Abfallbehälter, Wände, Türen, Fenster, Beleuchtungskörper, Be-
und Ent lüftungsanlagen] sind einwandfrei sauber zu halten.

2.2. Unter Reinigung ist die Ent fernung von Schm utz zu verstehen. Es kann eine Vorreinigung
t rocken (zusam menschieben, abwischen, aufnehm en; aufkehren nach Möglichkeit verm eiden)
oder nass (vorspülen, abwischen, aufnehm en) erfolgen.

Die eigent liche Reinigungstät igkeit erfolgt m it warm em Wasser, Reinigungsm it tel ( in
geeigneter Konzent rat ion) und Hilfsmit teln. Die m anuelle Reinigung (z.B. Bürste oder
Schwam m ) kann z.B. m it der 2-Eimer-Methode oder Dam pfst rahler (Niederdruck) erfolgen.

Es erfolgt eine Nachspülung m it warm em Wasser, um Reinigungsmit telrückstände von den
gereinigten Stellen zu entfernen.

Gegebenenfalls wird mit Einm altüchern oder mit fr ischen, sauberen Tüchern, die zum indest
nach jeder Verwendung zu wechseln sind, get rocknet .

2.3. Gegebenenfalls ist an die Reinigung eine Desinfekt ion anzuschließen.

Für die chemische Desinfekt ion werden Desinfekt ionsmit tel verwendet , die toxikologisch
unbedenklich und für den Verwendungszweck geeignet sind.

Die Anwendungsvorschriften werden genau eingehalten. Erforderlichenfalls wird das
Desinfekt ionsm it tel von jenen Flächen, die mit Lebensm it teln in Berührung komm en, durch
Spülen mit Wasser sorgfält ig ent fernt . Soweit erforderlich, wird m it Einm al-handtüchern
t rocken gewischt .

2.4. Es wird ein Reinigungs-  und Desinfekt ionsplan erstellt . Für die Durchführung und
Überwachung der Reinigung und Desinfekt ion werden einzelne Personen als Verantwort liche
best imm t .

2.5. Reinigungs-  und Desinfekt ionsm it tel sind von Lebensm it teln get rennt zu lagern.

3 . Per sön l ich e Hy g ien e
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3.1. Alle Beschäft igten halten sich und ihre Arbeit skleidung (einschließlich Kopfbedeckung im
Küchenbereich) sauber.

3.2. Personen m it über Lebensmit tel übert ragbaren Krankheiten wie Durchfall,
Hautausschlägen oder m it eit r igen Entzündungen, wie Abszessen, Furunkeln, mit eiternden
Wunden oder Verletzungen im Bereich der Hände, Arm e, des Halses und des Kopfes und mit
starken Erkältungskrankheiten im akuten Stadium werden nicht beschäft igt .

Nicht eiternde Verletzungen sind mit einem sauberen, Wasser abweisenden, festsit zenden
Verband abzudecken und z.B. m it Einweghandschuhen oder Fingerlingen zu schützen.

3.3. Vor Arbeit sbeginn werden Hände und Unterarm e gründlich m it Wasser und Seife gereinigt .
I n gleicher Weise werden nach jeder Toilet tenbenützung bzw. nach Verrichtung von
Schmutzarbeit die Hände einschließlich der Unterarm e gereinigt und allenfalls desinfiziert . Zum
Trocknen der Hände und Arm e sind stets Einm alhandtücher zu verwenden.

3.4. Die Beschäft igten achten beim Umgang mit Lebensmit teln auf eine gute persönliche
Hygiene (auch Haare und Fingernägel) .

4 . An l ief er u n g u n d Lag er u n g v on Leb en sm i t t e ln

4.1. Bei Anlieferung und vor der Verarbeitung (nach Lagerung) werden Lebensmit tel auf
einwandfreie Beschaffenheit geprüft (eine Sinnenprüfung ist in der Regel ausreichend) sowie
auf deren Ablaufdatum kontrolliert . Auf Einhaltung allfälliger Kühltem peraturen ist zu achten.

4.2. Werden Lebensmit tel angeboten, die besondere Lagerbedingungen erfordern, sind diese
einzuhalten. Zum Beispiel m üssen für Lebensmit tel, die gekühlt zu lagern sind (z.B. Fleisch,
einschließlich Faschiertes und Geflügel, bei höchstens 4ð° C) , entsprechende Kühleinr ichtungen
vorhanden sein.

4.3. Lebensm it tel müssen in Transportmit teln oder Behältern so aufbewahrt und geschützt
sein, dass eine hygienisch nachteilige Beeinflussung verm ieden wird. Die Einhaltung allfälliger
Kühl-  oder Tiefkühltem peraturen muss gewährleistet sein.

4.4. Unter kühl Lagern ist eine Tem peratur unter + 15ð° C, m axim al + 18ð° C, zu verstehen.

4.5. Unter gekühlt Lagern ist eine Tem peratur von 0ð° C bis + 4ð° C, jedenfalls aber unter + 6ð° C,
zu verstehen.

4.6. Unter t iefgekühlter Lagerung ist eine Tem peratur von ð-18ð° C oder kälter zu verstehen.
Lebensm it tel sind verpackt t iefgekühlt zu lagern, um eine Kontaminat ion oder Gefrierbrand zu
verm eiden. Es ist darauf zu achten, dass die Verpackungen nicht verletzt sind.

4.7. Auch bei gekühlter Lagerung wird streng darauf geachtet , dass sich Lebensmit tel nicht
gegenseit ig hygienisch nachteilig beeinflussen können.
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5 . Vor sch r i f t en f ü r d ie Beh an d lu n g v on sp ezie l len Leb en sm i t t e ln

5.1 Verm eidung von Kontam inat ionen

5.1.1. Speisenreste von Gästen gelten als Abfälle.

5.1.2. Es ist darauf zu achten, dass keine Mikroorganism en von Rohwaren auf fert ig
zubereitete Speisen übertragen werden.

Nach der Bearbeitung von Rohware (insbesondere von Geflügel, Eier, Faschiertem ) werden die
Hände einschließlich der Unterarm e gründlich gewaschen.

5.1.3. Speisen dürfen nur mit frisch gereinigten Bestecken verkostet werden (z.B. Zwei Löffel
Methode) .

5.2. Auftauen von t iefgefrorenen Lebensmit teln

5.2.1. Ein Auftauen unter Hit zeeinwirkung m it unmit telbar anschließendem Durchgaren erfolgt
vor allem bei port ionierten Lebensm it teln oder kleinen Fleischstücken. Lebensm it tel werden im
t iefgefrorenen Zustand in heißem Fett , kochendem Wasser oder mit Heißdam pf in einem Zuge
aufgetaut und durcherhit zt . Das Auftauen und Durcherhit zen kann auch in Druckkochgeräten,
Konvektom aten oder Mikrowellenherden erfolgen.

5.2.2. Werden Lebensmit tel nicht in einem Zug aufgetaut und durcherhit zt , werden sie
ausschließlich im Kühlraum , Kühlschrank oder im Mikrowellenherd aufgetaut .

5.2.3. Werden t iefgekühlte, sensible Lebensm it tel im Kühlschrank oder Kühllager aufgetaut ,
m uss dies in einem Gefäß geschehen, welches den allfällig auft retenden Auftausaft vollständig
auffangen kann. Dieses Gefäß muss anschließend gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

5.2.4. Aufgetaute oder angetaute Tiefkühlwaren werden nicht neuerlich eingefroren.

5.3. Faschiertes

5.3.1. Faschiertes wird nur aus gut durchgekühlten, frischen und großen Fleischstücken
hergestellt . Zuputzfleisch oder Fleischreste werden nicht verwendet .

5.3.2. Rohes Faschiertes wird m öglichst unm it telbar nach der Anlieferung oder Herstellung,
jedenfalls aber am gleichen Tag, verarbeitet .

5.3.3. Zubereitungen aus Faschiertem (z.B. Fleischlaibchen, Cevapcici, Ham burger) werden
unm it telbar nach der Herstellung durcherhit zt oder t iefgefroren.

5.4. Eier

5.4.1. Knick- , Bruch-  oder Schm utzeier werden nicht verwendet .

5.4.2. Beim Aufschlagen von Eiern soll der Eiinhalt mit der Außenseite der Schale m öglichst
nicht in Berührung komm en. Die Eim asse ist raschest weiter zu verarbeiten.
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